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Sitzung der Bürgerschaft
Die nächste Sitzung der Bürgerschaft findet am

Mittwoch, dem 7. Mai 2014, um 15.00 Uhr statt.

Hamburg, den 29. April 2014

Die Bürgerschaftskanzlei
Amtl. Anz. S. 837

Bekanntgabe des Ergebnisses
einer allgemeinen Vorprüfung eines
Einzelfalles zur Feststellung, ob eine

Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht
Die Firma HafenCity Hamburg hat bei der Behörde für

Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Rechtsamt, Planfest-
stellungsbehörde, die förmliche Zulassung für das Bauvor-
haben „Freizeitinsel Baakenpark“ beantragt.

Dieses Vorhaben stellt einen Gewässerausbau nach
Nummer 13.18.1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) dar. Nach der allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c UVPG wird
von der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung für dieses Vorhaben abgesehen. Es kann nach Ein-
schätzung der Planfeststellungsbehörde auf Grund über-
schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen haben, die nach § 12 UVPG bei der Entschei-
dung über die Zulassung zu berücksichtigen wären.

Hamburg, den 14. April 2014

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
als Planfeststellungsbehörde

Amtl. Anz. S. 837

Öffentliche Zustellung
Der Aufenthalt des Herrn Celestine Ibeagwa, geboren

am 12. Januar 1970, zuletzt bekannte Anschrift: Stresow-
straße 14 c, bei N. Olivieri, 20539 Hamburg, ist unbekannt.

Beim Bezirksamt Hamburg-Mitte, Klosterwall 8, Erdge-
schoss, 20095 Hamburg, wird am 30. April 2014 zur öffent-
lichen Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), zuletzt geän-
dert am 11. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2418), eine Benach-
richtigung ausgehängt, dass für den Genannten ein Schrei-
ben im Fachamt Jugend- und Familienhilfe, Klosterwall 8,
Zimmer 221, 20095 Hamburg, montags oder donnerstags
zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr zur Abholung bereitliegt.

Die Zustellung gilt nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes am 14. Mai 2014 als bewirkt.

Hamburg, den 31. März 2014

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Amtl. Anz. S. 837

Öffentliche Plandiskussion
zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Rahlstedt 130 (Einzel-

handel und Wohnen am Spitzbergenweg)
Der Planungsausschuss der Bezirksversammlung Wands-

bek lädt die interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer
Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan-Entwurf
Rahlstedt 130 (Einzelhandel und Wohnen am Spitzbergen-
weg) ein. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 12. Mai
2014, um 18.00 Uhr in der Schule Wildschwanbrook, Wild-
schwanbrook 9, 22145 Hamburg, statt.
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Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der
vorgesehenen Bezeichnung Rahlstedt 130 sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erneuerung des
Nahversorgungszentrums am Spitzbergenweg geschaffen
werden. Zudem soll durch Wohnungsbau in den Oberge-
schossen in integrierter Lage ein Beitrag zum Wohnungs-
bau in Hamburg geleistet werden.

Anschauungsmaterial kann von Montag, dem 5. Mai
2014, bis Freitag, dem 9. Mai 2014, von 9.00 Uhr bis 16.00
Uhr im Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung, VI. Etage, Am Alten Posthaus 2, 22041
Hamburg, eingesehen werden.

Zur öffentlichen Unterrichtung und Erörterung sind
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Hamburg, den 22. April 2014

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 837

Verlust einer Plombenzange
Beim Bezirksamt Wandsbek, Verbraucherschutzamt, ist

die Plombenzange mit der Nummer 4 abhanden gekom-
men. Sie ist für ungültig erklärt worden.

Hamburg, den 15. April 2014

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 838

Vorschläge für die Wahl
der stimmberechtigten Vertreter
der freien Träger der Jugendhilfe

und/oder für beratende Mitglieder
im Jugendhilfeausschuss Harburg

Durch die Neuwahl der Bezirksversammlungen am 
25. Mai 2014 ist es erforderlich geworden, den Jugendhilfe-
ausschuss Harburg neu zu bilden.

Zwei Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses sind auf Vorschlag der anerkannten
Träger der freien Jugendhilfe und der Jugend-/Wohlfahrts-
verbände von der Bezirksversammlung Harburg zu wählen
(§ 71 Absatz 1 Nummer 2 SGB VIII).

Vorschlagsberechtigt sind alle Träger der freien Jugend-
hilfe, die im Bezirk Harburg wirken.

Außerdem müssen als beratende Mitglieder im Jugend-
hilfeausschuss gewählt werden (§ 3 Absatz 2 Nummern 7, 8,
9 und 10 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des
SGB VIII):

– eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau,
– eine in der Jungenarbeit erfahrene Person,
– eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bezirkselternaus-

schusses nach § 25 Absatz 1 des Hamburger Kinderbe-
treuungsgesetzes,

– eine in der Jugendhilfe erfahrene Person, die die Erfah-
rungen und Interessen der ausländischen Kinder und
Jugendlichen und ihrer Familien einbringt.

Vorschlagsberechtigt sind neben den im Bezirk wirken-
den anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch die Jugend-
hilfeträger/Einrichtungen des Bezirksamtes Harburg (§ 6
Absatz 1 letzter Satz AG SGB VIII).

Vorschläge sind bis zum 2. Juni 2014 beim Bezirksamt
Harburg, Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit,
„Wahl Jugendhilfeausschuss“, Harburger Ring 33, 21073
Hamburg, einzureichen.

Auf dem Vorschlag sind neben dem Namen auch die
Anschrift, das Geburtsdatum und die Rufnummer der Per-
son, die für den Jugendhilfeausschuss vorgeschlagen wird,
zu vermerken. Der zeitliche Aufwand wird dadurch erleich-
tert, wenn Nachfragen auftauchen. 

Da eine der Voraussetzungen für die Wählbarkeit das
Wohnen oder die Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe im
Bezirk Harburg ist, sollten Angaben über das Tätigkeitsfeld
gemacht werden, wenn die vorgeschlagene Person nicht im
Bezirk Harburg wohnt. Die Vorschläge für die beiden bera-
tenden Mitglieder (erfahrene Person in der Mädchenar-
beit/Jungenarbeit und erfahrene Person in der „ausländi-
schen“ Jugendhilfe) sollten darüber hinaus Angaben enthal-
ten, die Auskunft über die besondere Qualifikation des
Kandidaten/der Kandidatin geben. Diese Angaben werden
der Bezirksversammlung Harburg zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt.

Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass
Vorschläge für die stimmberechtigten und beratenden Mit-
glieder gleichzeitig auch für die Wahl von deren Vertretern
gelten.

Rückfragen können an Frau Fredenhagen (Telefon: 040 /
4 28 71 - 37 40) oder Frau Haase (Telefon: 040 / 4 28 71 - 37 11)
gerichtet werden.

Hamburg, den 15. April 2014

Das Bezirksamt Harburg
Amtl. Anz. S. 838

Öffentliche Ausschreibung
Vergabenummer: 14 A 0133

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,
Pappelallee 41, 22089 Hamburg,
Telefon: + 49 (0)40 / 4 28 42 - 2 00,
Telefax: + 49 (0)40 / 4 27 92 - 12 00
E-Mail: PoststelleBundesbauabteilung@bba.hamburg.de

b) Vergabeverfahren: 

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabe: 14 A 0133 

Maßnahme: 4114 B 110 Elektroarbeiten, 
DOK Geb. H2 NOT-AUS Abschaltung

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur
Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: –

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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d) Art des Auftrages:
Ausführen von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung: 
Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg Geb. H2

f) Art und Umfang der Leistung:
Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage: 
Hochschulgebäude
Art und Umfang der Leistung: 
Umbauarbeiten an der Niederspannungshauptverteilung
und div. Unterverteilungen.
Herstellung von zwei zentralen NOT-AUS Abschaltun-
gen.

g) Erbringen von Planungsleistungen: Nein

h) Aufteilung in Lose: Nein

i) Ausführungsfrist: 
Beginn der Ausführung: 4. August 2014
Fertigstellung der Leistungen bis: 30. September 2014

j) Nebenangebote: sind zugelassen

k) Anforderung der Vergabeunterlagen:
bei Vergabestelle, siehe Buchstabe a).
Bewerbungsschluss: 16. Mai 2014
Versand der Verdingungsunterlagen: 23. Mai 2014

l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in
Papierform:
Höhe der Kosten: 9,– Euro
Zahlungsweise: Banküberweisung 
Bargeld, Schecks und Briefmarken werden nicht ange-
nommen!
Empfänger: siehe Buchstabe a)
Kontonummer: 1 027 210 333
BLZ: 200 505 50, Geldinstitut: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE 22 200 505 50 1027 210333
BIC-Code: HASPDEHHXXX
Verwendungszweck: 
Kauf der Verdingungsunterlagen 14 A 0133
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so
ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine
Unterlagen.
Hinweis:
Die Vergabeunterlagen können nur versandt werden,
wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck ange-

geben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunter-

lagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe der voll-
ständigen Firmenadresse) bei der Vergabestelle (siehe
Buchstabe a) angefordert wurden,

– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegan-
gen ist. 

Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Vergabe-
stelle, siehe Buchstabe a).

q) Angebotseröffnung: 
18. Juni 2014, 10.00 Uhr, 
Ort: siehe Buchstabe a)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten

r) Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen

t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: 

selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter.

u) Nachweise zur Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins
für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präquali-
fikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunterneh-
men ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehe-
nen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Vor-
aussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nach-
weis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte
Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzule-
gen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigen-
erklärungen auch für die vorgesehenen Nachunterneh-
men abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind
präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der
Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunterneh-
men (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigen-
erklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch
Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“
genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu
bestätigen. 

Das Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) ist
erhältlich.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Absatz 3 Nr. 3
VOB/A zu machen: keine

v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 18. Juli 2014

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Pappelallee 41, 22089 Hamburg,
Telefon: + 49 (0)40 / 4 28 42 - 450

x) Sonstige Angaben:

Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt
erteilt: Vergabestelle, siehe Buchstabe a).

Technische Fragen: 
Herr Krüger, Telefon: 040 / 4 28 42 - 205

Hamburg, den 23. April 2014

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
– Bundesbauabteilung – 332

Auftragsbekanntmachung

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

II.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung:

Freie und Hansestadt Hamburg, 
FB SBH | Schulbau Hamburg

Postanschrift: 

Freie und Hansestadt Hamburg,
FB SBH | Schulbau Hamburg, 
U 40, Einkauf/Vergabe, 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg,
Deutschland
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Kontaktstelle(n):
Zu Händen von: Frau Kirsten Spann
Telefon: +49 / 040 /4 28 23 - 62 68
Telefax: +49 / 040 /4 27 31 - 01 43
E-Mail: vergabestellesbh@sbh.fb.hamburg.de
Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers/
des Auftraggebers: 
http://www.hamburg.de/schulbau/
Weitere Auskünfte erteilen: 
die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen
(einschließlich Unterlagen für den wettbewerb-
lichen Dialog und ein dynamisches Beschaf-
fungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde

I.3) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

I.4) Auftragsvergabe im Auftrag 
anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber/Auftraggeber be-
schafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber/Auftraggeber: Nein

ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND

II.1) Beschreibung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen
Auftraggeber:
Zubau der Albert-Schweitzer-Schule, Schlucht-
weg 1 in Hamburg – Objektplanung gem. § 34
HOAI 2013.

II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lie-
ferung bzw. Dienstleistung:
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr: 12
Architektur, technische Beratung und Planung,
integrierte technische Leistungen, Stadt- und
Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftli-
che und technische Beratung, technische Versu-
che und Analysen.
Hauptort der Ausführung, Lieferung 
oder Dienstleistungserbringung: Hamburg
NUTS-Code: DE600

II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmen-
vereinbarung oder zum dynamischen Beschaf-
fungssystem (DBS):
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen
Auftrag.

II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung: –

II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaf-
fungsvorhabens: 
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat zum 
1. Januar 2013 gemäß § 26 (1) Landeshaushalts-
ordnung den Landesbetrieb SBH | Schulbau
Hamburg (nachstehend SBH genannt) gegrün-

det. Dieser Landesbetrieb hat die Aufgabe, die
Schulimmobilien unter Berücksichtigung der
schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grund-
sätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu
bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an
die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
zu vermieten. Die Schulimmobilien umfassen
sämtliche für schulische Zwecke genutzten
Grundstücke und Gebäude der staatlichen und
beruflichen Schulen. Die Grundstücksfläche be-
trägt etwa 9,1 Mio. m² und die Hauptnutzungs-
fläche etwa 3,1 Mio. m².

In dieser Tätigkeit wurde SBH aufgrund steigen-
der Schülerzahlen mit dem Neubau einer 2-zügi-
gen Grundschule am Standort Schluchtweg 1
beauftragt. 

Der Standort: Die Schule gliedert sich in zwei
Schulbereiche auf. Zum einen in eine 2-zügige
Gesamtschule mit besondererpädagogischer Prä-
gung. Hier sind Kinder von den Klassen 1 bis 10
untergebracht. Zum anderen gibt es einen
Grundschulzweig (zukünftig 2-zügig, Vorschul-
klasse sowie Klasse 1-4) für die Kinder des
Bezirks, Bezirksgrundschule genannt, der in
einem Neubau untergebracht werden soll. 

Die Baumaßnahme: Für diese Bezirksgrund-
schule ist insgesamt ein Neubauvolumen von rd.
1.590 m² NGF zu erstellen. Dabei sind 13 neue
Klassen- und Fachräume, Gemeinschaftsflächen
sowie Flächen für Lehrerbedarf als Ergänzungs-
und Ersatzbau zu planen. Die Anforderungen des
Standortes und dementsprechend der einzelnen
Klassenstufen sind zwingend zu berücksichtigen.
Der Neubau soll an die bestehende Aula direkt
angebunden werden. Hierfür ist der Abriss eines
Musikraumes erforderlich. 

Eine AG-seitig erstellte Voruntersuchung und
Ausweisung des möglichen Baufeldes liegt vor.
Die Ergebnisse der Studie werden Bestandteil der
Unterlagen zur Angebotsaufforderung. Auf dem
Schulstandort ist zudem der Neubau einer
Mensa/GBS-Fläche mit rd. 475 m² vorgesehen.
Für diesen Neubau liegt bereits eine Planung
Lph 1-3 des Büros „Studio Andreas Heller Archi-
tects & Designers“, aus Hamburg vor. Die Bau-
zeit dieses Vorhabens ist derzeit für den Zeitraum
05/2014-05/2015 vorgesehen. Dieses Büro hat
einen Auftrag zur stufenweisen Planung dieses
Neubaus. Die vorliegende Planung für die-
Mensa/GBS-Fläche ist bei der Planung dieser
Maßnahme zu berücksichtigen, auch wenn die
Mensa auf dem Schulstandort nicht in der direk-
ten Nähe vom Baufeld des Neubaus angeordnet
ist. Die entsprechenden Planungsunterlagen wer-
den allen Bietern mit der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe zur Verfügung gestellt. Des Weiteren
ist die Sanierung der Fenster des Haupthauses
erforderlich. Mit der Planung ist das Büro
Knaack & Prell Architekten aus Hamburg beauf-
tragt. Planungsstand sind die Leistungsphasen 
1-3. Die Bauzeit istaktuell für 07/2014-08-/2014
vorgesehen. Die Planungsunterlagen für die Fens-
tersanierung sind für die hierausgeschriebene
Leistung nicht von Relevanz. Die bereits beauf-
tragten Planer für die Mensa/GBS-Fläche sowie
Fenstersanierung sind von der Teilnahme amVer-
handlungsverfahren nicht ausgeschlossen. Da in
der Freien und Hansestadt Hamburg Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit von Bautätigkeiten
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einebedeutende Rolle spielen, sind diese Themen
im Rahmen des Ideenentwurfes zu berücksichti-
gen.Wirtschaftlichkeit in Planung, Ausführung
und Betrieb, die Minimierung der Lebenszyklus-
kosten und die Optimierung der Energieeffizienz
der Gebäude werden ebenfalls erwartet. Bei der
Planung ist sowohl auf das pädagogische Konzept
der Schule als auch auf die Charakteristika der
Schulanlage (Ensemblewirkung, Adressbildung)
einzugehen. Die Schule ist in Abstimmung mit
dem Bauherrn eng in die Planung einzubeziehen,
um die nutzerspezifischen Anforderungen opti-
mal umsetzen zu können. Daher sind als Teil des
Auftrags (als besondere Leistung) gemeinsam mit
Schulleitung und ggf. weiteren Gremien bis zu
drei Workshops, die das Architekturbüro leitet
und moderiert, durchzuführen. 

Budget: Für die Umsetzung der Gesamtmaß-
nahme ist ein Budget von ca. 3.68 Mio. Euro
(brutto) gem. DIN 276 Kostengruppen 200-700
vorgesehen. Die Maßnahme soll bis Ende 2016
abgeschlossen sein.

Die zu vergebenden Leistungen bestehen aus:

Leistungsphasen 1 (anteilig) bis 2 gem. § 34
HOAI, Objektplanung.

Leistungsphasen 3 bis 9 gem. § 34 HOAI, Objekt-
planung als optionale Beauftragung durch
Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auf-
traggeber festzulegenden Stufen).

Die Vergabestelle behält sich vor, von den ausge-
wählten Bietern gem. § 20 (3) VOF Lösungsvor-
schläge in Form einer Machbarkeitsstudie erstel-
len zu lassen. Die Schulleitung nimmt in beraten-
der Funktion an der Auswahl der Bewerber und
den Angebotsverhandlungen teil. Ggf. werden
weitere Vertreter aus behördlichem Kontext in
beratender Funktion teilnehmen (Bezirk). Die
Vergabestelle lässt sich in der operativen Umset-
zung dieses VOF-Verfahrens durch das büro luch-
terhandt, Hamburg, unterstützen und beratend
begleiten.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge
(CPV)

Hauptgegenstand: 71240000

II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkom-
men (GPA): Ja

II.1.8) Lose: Nein

II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: –

II.2) Menge oder Umfang des Auftrags

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:

Gemäß Schwellenwertberechnung wird das Ho-
norarvolumen auf ca. 237.000,– Euro inklusive
Nebenkosten und ohne Umsatzsteuer geschätzt.

Geschätzter Wert ohne MwSt: 237.000,– Euro

II.2.2) Angaben zu Optionen: Ja

Leistungsphasen: 3 bis 9 gem. § 34 HOAI
Objektplanung als optionale Beauftragung durch
Bestimmung der AG (ggf. in noch von der Auf-
traggeberin festzulegenden Stufen).

II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung:

Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

II.3) Vertragslaufzeit bzw. 
Beginn und Ende der Auftragsausführung:
Laufzeit: 30 Monate ab Auftragsvergabe

ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFT-
LICHE, FINANZIELLE UND TECHNI-
SCHE INFORMATIONEN

III.1) Bedingungen für den Auftrag

III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: 
Deckungssummen der Berufshaftpflicht:
Deckungssummen für Personenschäden von
mindestens 1.500.000,– Euro (pro Schadensfall)
und für sonstige Schäden von 500.000,– Euro (pro
Schadensfall) bei einem in der EU zugelassenen
Haftpflichtversicherer oder Kreditinstitut. Versi-
cherungsnachweise bei Bietergemeinschaften
müssen von jedem Mitglied einzeln und die
Deckungssummen in voller Höhe nachgewiesen
werden. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass
die Maximierung der Ersatzleistung mindestens
das Zweifache der Versicherungssumme beträgt,
d.h. die Versicherung muss bestätigen, dass für
den Fall, dass bei der Bewerberin bzw. dem Be-
werber mehrere Versicherungsfälle in einem Jahr
eintreten (z.B. aus anderen Verträgen mit anderen
Auftraggebern), die Obergrenze für die Zah-
lungsverpflichtung der Versicherung bei mindes-
tens dem Zweifachen der oben stehenden Versi-
cherungssummen liegt. Die Auftraggeberin be-
hält sich vor, die Höhe der oben geforderten Min-
destdeckungssummen im weiteren Verfahren
zum Gegenstand der Verhandlungen zu erklären.
In diesem Zusammenhang erklärt der/die Bewer-
ber/innen insofern seine bzw. ihre Bereitschaft
sowohl zur Anpassung auf die oben geforderten
Mindestdeckungssummen als auch im Bedarfs-
fall zur Erhöhung der oben geforderten Mindest-
deckungssummen. (Die schriftliche Bestätigung
der Versicherung der Bewerber/innen, die Berufs-
haftpflicht im Auftragsfall auf die geforderten
Höhen anzuheben, oder zum Abschluss einer
objektbezogenen Versicherung bereit zu sein ist
als Nachweis ausreichend.)

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedin-
gungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vor-
schriften: –

III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der
Auftrag vergeben wird:
Bietergemeinschaften sind zugelassen, wenn
jedes Mitglied der Bietergemeinschaft gesamt-
schuldnerisch haftet und ein Mitglied als Pro-
jektleiter und Ansprechpartner dem Auftragge-
ber gegenüber benannt und mit unbeschränkter
Vertretungsbefugnis ausgestattet wird.

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen:
Für die Ausführung des Auftrags gelten beson-
dere Bedingungen: Ja
Der Auftragnehmer sowie sämtliche mit der Aus-
führung befassten Beschäftigten desselben wer-
den nach Maßgabe des Gesetzes über die förm-
liche Verpflichtung nichtbeamteter Personen
(Verpflichtungsgesetz) vom 2. März 1974, geän-
dert durch das Gesetz vom 15. August 1974,
durch die zuständige Stelle des Auftraggebers
gesondert verpflichtet. Eigenerklärung zur Tarif-
treue und zur Zahlung eines Mindestlohnes
gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz.
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III.2) Teilnahmebedingungen

III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers so-
wie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in
einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Für den Teilnahmeantrag ist ein Bewerbungsbo-
gen inkl. sämtlicher Vordrucke auszufüllen.
Diese sind schriftlich oder unter der E-Mail ver-
gabestellesbh@sbh.fb.hamburg.de anzufordern.
Es sind nur Bewerbungen mit vollständig ausge-
fülltem und unterschriebenem Bewerbungsbo-
gen sowie der beigefügten Vordrucke und den
darin geforderten Angaben und Anlagen einzu-
reichen. Der Bewerbungsbogen und die Vor-
drucke sind in den Originalen an den gekenn-
zeichneten Stellen zu unterschreiben. Gescannte
oder kopierte Unterschriften werden nicht zuge-
lassen. Mehrfachbeteiligungen in personell iden-
tischer Form werden nicht zugelassen. Bewer-
bungen per E-Mail sind nicht zulässig. Die Be-
werbungsfrist ist zwingend einzuhalten. Die Bil-
dung einer Bietergemeinschaft ist möglich, die
Bieter müssen bereit sein, bei Auftragserteilung
eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. Jedes Mit-
glied der Bietergemeinschaft hat die geforderten
Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzu-
legen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für die
Leistung nachweisen muss, die es übernehmen
soll; die Aufteilung ist anzugeben. Der Bewer-
bungsbogen ist für eine Bietergemeinschaft nur
einmal vorzulegen.
Angaben der Bewerber gemäß VOF § 4 (2), (3); 
§ 4 (6) a) bis g), (9) a) bis e); §5 (1). Die Durch-
führung der Leistungen soll gem. § 2 (3) unab-
hängig von Ausführungs- und Lieferinteressen
erfolgen. Mit demTeilnahmeantrag sind folgende
Unterlagen, Nachweise und Erklärungen abzuge-
ben:
Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen inkl.
folgender Erklärungen und Nachweise:
– Anlage 1A: Nachweis über die Eintragung im

Berufs- bzw. Handelsregister nach Maßgabe
der jeweiligen Rechtsvorschrift (in Kopie)

– Anlage 1B: Erklärungen darüber, dass keiner
der in § 4 Abs. 6 a) bis g) sowie § 4 Abs. 9 a) bis
e) VOF genannten Ausschlussgründe auf den
Bewerber zutrifft (Vordruck)

– Anlage 1C: Erklärung, ob und auf welche Art
der Bewerber auf den Antrag bezogen in rele-
vanter Weise mit anderen zusammenarbeitet
(Vordruck)

– Anlage 1D: Bereitschaft zur Verpflichtung
gem. Verpflichtungsgesetz (Vordruck)

– Anlage 1E: Bevollmächtigung des Vertreters
bei Bietergemeinschaften (Vordruck)

– Anlage 1F: Angaben zu Auftragsteilen in einer
Bietergemeinschaft (Vordruck)

– Anlage 1G: Erklärung über die Leistungsbe-
reitstellung bei Unterauftragsnehmern (Vor-
druck)

– Anlage 1H: Eigenerklärung zur Tariftreue und
zur Zahlung eines Mindestlohnes § 3 Hambur-
gisches Vergabegesetz (Vordruck)

– Anlage 1I: Eigenerklärung über geleistete
Steuerzahlungen und Sozialabgaben (Vor-

druck), die Nachweise in Kopie werden mit
dem Honorarangebot abgefordert

– Anlage 2A: Bescheinigung über eine abge-
schlossene Berufshaftpflichtversicherung mit
den unter III.1.1 genannten Deckungssum-
men (in Kopie) und die schriftliche Erklärung
der Bereitschaft einer etwaigen Anhebung
gemäß Ziffer III.1.1. Bei Bietergemeinschaften
siehe Ziffer III.1.1

– Anlage 3A: Nachweis über die Berufszulas-
sung oder Bescheinigung über die berufliche
Befähigung des Bewerbers und der für die
Leistung vorgesehenen Person (Anlage: 3A-1)
(in Kopie)

– Anlage 3B: Darstellung von zwei vergleichba-
ren Referenzprojekten (siehe III.2.3) mit Refe-
renzschreiben.

Die aufgezählten Nachweise müssen aktuell (bis
auf Kammerurkunden, Diplom-Urkunden und
Referenzschreiben), d.h. nicht älter als 12 Monate
und noch gültig sein. Die geforderten Unterlagen
sind bei Bietergemeinschaften für alle Mitglieder
vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung
für die Leistungnachweisen muss, die es über-
nehmen soll; die Aufteilung ist anzugeben. Aus-
ländische Bewerber können an der Stelle der
geforderten Eignungsnachweise auch vergleich-
bare Nachweise vorlegen. Sie werden anerkannt,
wenn diese nach Maßgabe der Rechtsvorschriften
des Staates, indem das Unternehmen ansässig ist,
erstellt wurden. Da die Amtssprache für dieses
Verfahren Deutsch ist, sind alle fremdsprachigen
Urkunden oder Nachweise zu übersetzen. Eine
eigenverantwortliche Übersetzung ist ausrei-
chend. Etwaige Übersetzungskosten trägt der
Bewerber selbst. Eine beglaubigte Kopie ist nicht
notwendig. Das Format der Unterlagen soll DIN
A4 nicht überschreiten. Lediglich die Illustration
der Referenzen soll im Format DIN A3 erfolgen.
Die einzureichenden Unterlagen sind deutlich
sichtbar mit Ziffern und Buchstaben in der im
Bewerbungsformular vorgegebenen Reihenfolge
zu kennzeichnen. Die Seiten werden bitte durch-
gehend nummeriert. Die Bewerbung und zuge-
hörige Unterlagen werden nicht zurückgesandt.
Die Bewerbung ist in einem als Teilnahmeantrag
(mit Angabe der Vergabenummer) gekennzeich-
neten, verschlossenen Umschlag einzureichen.
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Anga-
ben zu fordern.

III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
A) Aktueller Nachweis (nicht älter als 12 Monate
und noch gültig) der Berufshaftpflichtversiche-
rung oder eine entsprechende, umfassende Bank-
erklärung (mind. 1,5 Mio. Euro für Personen-
schäden, mind. 0,5 Mio. Euro für sonstige Schä-
den).
B) Erklärung über den Teilumsatz des Bewerbers
für den Leistungsbereich gemäß § 34 HOAI in
den letzten drei Geschäftsjahren (je Jahr; 2011,
2012, 2013). Der durchschnittliche Jahresteilum-
satz muss mindestens 250.000,– Euro (netto)
erreichen. Sofern in Bietergemeinschaft bzw. mit
Unterbeauftragungen angeboten wird, muss die
Jahresgesamtsumme aller Bieter der Gemein-
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schaft bzw. inkl. der Unterauftragnehmer zusam-
men den genannten Mindestwert erreichen. In
der Erklärung sind die Umsatzzahlen jeweils pro
Mitglied der Bietergemeinschaft oder Unterbe-
auftragung einzeln anzugeben.

Um auch Berufsanfängern die Möglichkeit der
Teilnahme am Verhandlungsverfahren zu eröff-
nen sieht § 5 Abs. 4 VOF aus berechtigten Grün-
den (z.B. erst vor Kurzem erfolgte Unterneh-
mensgründung) vor, dass die Leistungsfähigkeit
durch andere, als geeignet erachtete Belege nach-
gewiesen werden kann (z.B. über die Höhe des
Haftungskapitals, Bürgschaftserklärungen Drit-
ter o.ä.).

III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 

a) Angabe der im Jahresdurchschnitt beschäftig-
ten Mitarbeiter und Führungskräfte der letzten
drei Jahre (je Jahr 2011, 2012, 2013). Geforderter
Mindeststandard: mind. 3 Mitarbeiter/
innen im Durchschnitt der letzten drei Jahre im
Bereich Objektplanung gem. § 34 HOAI. Bieter-
gemeinschaften können diese Anforderung
gemeinsam erfüllen.

b) Nachweis der beruflichen Befähigung des
Bewerbers und der für die Leistung vorgesehe-
nen Person. Geforderter Mindeststandard:
Architektin/Architekt für die Leistungen der
Objektplanung gem. § 34 HOAI (vgl. III.3.1).

c) Nachweis der erbrachten Leistungen für 2 Pro-
jekte für den Leistungsbereich gem. § 34 HOAI.
Die Projekte müssen innerhalb der vergangenen
sieben Jahre (Stichtag 1.1.2007) mit dem Ab-
schluss der Leistungsphase 8 und Übergabe an
die Nutzer realisiert worden sein. Entsprechende
Referenzen sind unter Angabe der Projektbe-
schreibung, Angabe der erbrachten Leistungen
gem. HOAI (Leistungsbild und Leistungspha-
sen), Angabe des Leistungszeitraums von Leis-
tungsphase 2 bis Abschluss Leistungsphase 8 und
Übergabe an den Nutzer, Angabe der Baukosten
(KG 300+400 gem. DIN 276), Angabe der bear-
beiteten Bruttogrundfläche für Referenzen gem.
§ 34 HOAI 2013 (BGFa gem. DIN 277), der Nen-
nung der maßgeblich beteiligten Projektleiter/in
und ggf. beteiligte Unterauftragnehmer/ARGE-
Partner, der Nennung des Bauherren mit An-
sprechpartner und Telefonnummer und Refe-
renzschreiben oder Referenzbestätigung des Bau-
herren einzureichen. Die vergleichbaren Refe-
renzprojekte sind auf maximal je einem Blatt
DINA3 detailliert vorzustellen. Aus den Referen-
zen soll die Qualifikation des Bewerbers hinsicht-
lich Erfahrung mit vergleichbaren Projekten
ersichtlich werden. 

Geforderter Mindeststandard: Mit den Referen-
zen ist zwingend eine Erfahrung mit öffentlichen
Auftraggebern nachzuweisen.

III.2.4) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen: –

III.3) Besondere Bedingungen für 
Dienstleistungsaufträge

III.3.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand:

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem be-
sonderen Berufsstand vorbehalten: Ja

Geforderte Berufsqualifikation gemäß § 19 VOF.
Als Berufsqualifikation wird der Beruf Archi-
tekt/in für die Leistungen gem. § 34 HOAI 2013
gefordert. Juristische Personen sind zugelassen,
wenn sie für die Durchführung der Aufgabe ver-
antwortliche Berufsangehörige gemäß vorange-
gangenem Satz benennen.

III.3.2) Für die Erbringung der Dienstleistung verant-
wortliches Personal: 

Juristische Personen müssen die Namen und die
beruflichen Qualifikationen der Personen ange-
ben, die für die Erbringung der Dienstleistung
verantwortlich sind: Ja

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1) Verfahrensart

IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren

Einige Bewerber sind bereits ausgewählt worden:
Nein

IV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilneh-
mer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme auf-
gefordert werden: 

Geplante Mindestzahl: 3, Höchstzahl: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenz-
ten Zahl von Bewerbern: 

Alle Bewerber, die einen Teilnahmeantrag fristge-
recht eingereicht haben und die formellen Min-
destkriterien/-anforderungen erfüllen, sind für
die Wertung der Auswahlkriterien zugelassen.
Der Auftraggeber wählt anhand der erteilten
Auskünfte über die Eignung der Bewerber sowie
anhand der Auskünfte und Formalien, die zur
Beurteilung der von diesen zu erfüllenden wirt-
schaftlichen und technischen Mindestanforde-
rungen erforderlich sind, unter den Bewerbern,
die nicht ausgeschlossen wurden und die die
genannten Anforderungen erfüllen, diejenigen
aus, die er zur Verhandlung auffordert. Die Aus-
wahl erfolgt anhand der für den Leistungsbereich
der Objektplanung gem. §34 HOAI eingereichten
zwei Referenzprojekte jeweils in den Kriterien:
vergleichbare Größe (0-1 Punkt), vergleichbare
Bauaufgabe (0-2 Punkte), vergleichbares Leis-
tungsbild (0-2 Punkte), vergleichbare angestrebte
Qualität (0-2 Punkte), Referenzschreiben/Refe-
renzbestätigung (0-1 Punkt). Insgesamt können
somit maximal 16 Punkte erreicht werden. Der
dabei verwendete Auswahlbogen mit den forma-
len Kriterien, Mindestanforderungen und Aus-
wahlkriterien wird mit dem Bewerbungsbogen
versandt. Erfüllen mehrere Bewerber gleicherma-
ßen die Anforderungen und ist die Bewerberzahl
nach einer objektiven Auswahl entsprechend der
zu Grunde gelegten Kriterien zu hoch, behält
sich die Vergabestelle vor, die Teilnehmeranzahl
zu erhöhen oder gem. § 10 (3) VOF unter den ver-
bliebenen Bewerbern zu losen.

IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer
im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: 

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander fol-
genden Phasen zwecks schrittweiser Verringe-
rung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw.
zu verhandelnden Angebote: Nein
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IV.2) Zuschlagskriterien

IV.2.1) Zuschlagskriterien:
Das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug
auf die nachstehenden Kriterien:
Kriterien Gewichtung
1. Fachlicher Wert 15 %
2. Qualität 20 %
3. Lösungskonzept 20 %
4. Kundendienst 5 %
5. Leistungszeitpunkt und

Ausführungszeitraum 10 %
6. Preis/Honorar 30 %

IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt:
Nein

IV.3) Verwaltungsangaben

IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
SBH VOF 013/2014

IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
–

IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschrei-
bungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der
Beschreibung:
Schlusstermin für die Anforderung von Unter-
lagen oder die Einsichtnahme: 16. Mai 2014,
14.00 Uhr
Kostenpflichtige Unterlagen: Nein

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote
oder Teilnahmeanträge:
19. Mai 2014, 14.00 Uhr

IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte
Bewerber: –

IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teil-
nahmeanträge verfasst werden können: 
Folgende Amtssprache(n) der EU: DE

IV.3.7) Bindefrist des Angebots: –

IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: –

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags: 
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: Nein

VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben
und/oder Programm, das aus Mitteln der Europä-
ischen Union finanziert wird: Nein

VI.3) Zusätzliche Angaben: 
Anfragen von Bewerbern werden in anonymisier-
ter Form nebst Beantwortung auf der folgenden
Homepage veröffentlicht:

http://www.hamburg.de/fb/sbh-ausschreibungen/

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Weitere
vorläufige Termine des dem Teilnahmewettbe-
werb anschließenden Verhandlungsverfahrens:
Versendung der Angebotsaufforderung 24. Ka-
lenderwoche 2014; Submissionstermin der Ho-
norarangebote 27. Kalenderwoche 2014; Verhand-
lungsgespräche 28./29. Kalenderwoche 2014.

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/
Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/
Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:

Vergabekammer der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt

Postanschrift:

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg,
Deutschland
Telefax: +49 / 040 / 4 28 40 - 20 39

VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen (siehe Abschnitt
VI.4.2 oder ggf. Abschnitt VI.4.3)

Genaue Angaben zu den Fristen für die Ein-
legung von Rechtsbehelfen: 

Gemäß § 107 Absatz 1 GWB leitet die Vergabe-
kammer ein Nachprüfungsverfahren nur auf
Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 107 Absatz 3
Nr. 1 GWB unzulässig, wenn der Antragsteller
den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften
im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Die
Rüge gilt nur dann als unverzüglich, wenn sie
nicht später als 14 Kalendertage nach Kenntnis
des behaupteten Verstoßes eingelegt wird.

Des Weiteren ist gemäß § 107 Absatz 3 Nr. 4
GWB der Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn
mehr als 15 Tage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.

VI.4.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von
Rechtsbehelfen erteilt: 

Offizielle Bezeichnung:

SBH | Schulbau Hamburg, 
Rechtsabteilung U 1, 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg,
Deutschland

Telefax: +49 / 040 /4 27 92 - 71 20
E-Mail: vergabestellesbh@sbh.fb.hamburg.de

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

6. März 2014

Hamburg, den 17. April 2014
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